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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Ältestenrat und Finanzausschuss 27.10.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Bauinvestitionscontrolling (BIC) 
hier: Rückbau der Brücke Günthersbühler Straße über die ehemalige Ringbahn (BW 1.140) 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Lageplan 

 
Sachverhalt (kurz): 
Die Günthersbühler Straße liegt im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen und führt von der B14 
(Erlenstegenstraße) Richtung Norden bis zum Schießhaus, wo sie endet. Die Brücke in der 
Günthersbühler Straße (BW 1.140) wurde im Jahr 1939 errichtet und diente ursprünglich der 
Überführung der Günthersbühler Straße über die Bahntrasse der Ringbahn. 
 
Bei der regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfung hat die Brücke auf einer Skala von 1 bis 4 
die Note 3,5 erhalten. Diese Benotung entspricht einem ungenügenden Zustand und erfordert 
sofortige Maßnahmen. Es wurde eine stetige Verschlechterung der Bausubstanz festgestellt 
und die Befahrbarkeit der Brücke wurde aufgrund des Schadensbildes eingeschränkt. Die 
Fahrbahnbreite ist mittig zwischen den Innenträgern reduziert worden und die zulässige 
Verkehrslast in diesem Bereich ist nur noch für einen Schwerlastwagen von max. 20 t 
Gesamtlast freigegeben. Die ursprüngliche Tragfähigkeit der Brücke ist nicht mehr gegeben.  
 
Vor dem Hintergrund der hohen lnstandsetzungskosten der bestehenden Brücke, verbunden 
mit dem Entfall ihrer ursprünglichen Funktion als Überführung der Eisenbahntrasse, ist der 
Rückbau der Brücke und eine Straßenwiederherstellung, über welche die Anbindung des 
Schießhauses Erlenstegen weiterhin sichergestellt werden kann, geplant. 
 
Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen. Zur Feststellung der MIP-
Reife ist ein Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses erforderlich. Deshalb werden 
die für den Beschluss erforderlichen Unterlagen vorgelegt. 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten 2.850.000 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv 2.850.000 € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Die Maßnahme ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen 
Investitionsplans 2022 - 2025 angemeldet. 

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die Beschlussfassung des Projekt Freezes hat keine Diversity-Relevanz. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Rückbau der Brücke Günthersbühler Straße über die 
ehemalige Ringbahn" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,850 Mio. € 
inkl. Bauverwaltungskosten. 
 
Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen 
Baupreisindex zugestimmt. 
 
Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die 
Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt. 
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